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1 Einleitung 

 Entwicklung 

Der neue Landkreis Mansfeld-Südharz (LK MSH) ist 2007 durch Fusion der 
bisherigen Landkreise Sangerhausen und Mansfelder Land entstanden und ist eine 
Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts.  

An den Landkreis MSH grenzen im Südosten der Saalekreis (Sachsen-Anhalt), im 
Norden der Salzlandkreis (Sachsen-Anhalt) und der Landkreis Harz (Sachsen-
Anhalt) sowie im Westen der Kyffhäuserkreis (Thüringen). Die Größe des neuen 
Landkreises beträgt 1.448,60 km².  Die Kreisstadt ist Sangerhausen.  

 Verwaltungsstruktur 
 

Der LK MSH unterteilt sich in neun Einheitsgemeinden und zwei Verbandsgemeinden, 

die sich in 3 Sozialräume (Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt) aufgliedern. 

 

Einheitsgemeinden                                                

o Stadt Allstedt                                             

o Stadt Arnstein 

o Stadt Gerbstedt                                           

o Stadt Hettstedt                                             

o Lutherstadt Eisleben                                   

o Stadt Mansfeld                                             

o Stadt Sangerhausen                                    

o Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land 

o Gemeinde Südharz                

            

                          

Verbandsgemeinden 

o Goldene Aue 

o Mansfelder Grund ï Helbra 
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Raumordnerischer Status 
 

Mittelzentren                                 Lutherstadt Eisleben    

                                                     Stadt Sangerhausen       

 

 

Grundzentren                               Stadt Allstedt                                               

                                                     Stadt Gerbstedt                                           

                                                     Stadt Hettstedt     

                                                     Helbra                                         

                                                     Stadt Mansfeld                                             

                                                     Röblingen am See                     

                                                     Roßla                                  

      

Grundzentrum in Teilung              Kelbra/ Rottleberode                 

 

 

 Bevölkerung ï Demografie 
 

Im LK MSH lebten (Stichtag 31.12.2020, Quelle D-Procon) 135.531 Einwohnerinnen 

und Einwohner. 

 

Von diesen Einwohnerinnen und Einwohnern sind 13.860 zwischen 6 und 18 Jahre alt. 

 

 

 Einwohner        Einwohnerinnen 

 

 

Abb. 1 d-ProCon Anz. Bevölk. Stand 31.12.2020, zwischen 6 und 18 Jahre (Schulzeit) 
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  Aufgaben und Zielstellungen der Schulentwicklungsplanung 
 

Der LK MSH ist Planungsträger der Schulentwicklungsplanung (SEPl).  

Gemäß § 22 Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) in der ab dem 

09. Aug. 2018 geltenden Fassung sind die Landkreise und kreisfreien Städte als 

Planungsträger verpflichtet, Schulentwicklungspläne für sein Gebiet aufzustellen und 

die gesetzlichen Regelungen anzuwenden und einzuhalten. 

 

Mit den Vorgaben der Verordnung zur Schulentwicklungsplanung 2022 und die 

Aufnahme von Schülern und Bildung von Anfangsklassen an allgemein-

bildenden Schulen (SEPl-VO 2022) vom 15. Oktober 2020, veröffentlicht im GVBl. 

LSA Nr. 36 /2020 Seite 607 ff. sind die Schulentwicklungspläne für den 

Planungszeitraum der Schuljahre 2022/23 bis 2026/27 aufzustellen. 

 

Die Bezugsgröße zur Beurteilung der mittelfristigen Bestandsfähigkeit für die SEPl ist 

die sog. Mindestschulgröße.  

 

Mindestschulgröße = Produkt aus der Mindeststärke der jeweiligen 

Anfangsklasse, der Mindestzügigkeit und den jeweiligen Schuljahrgängen der 

zu berücksichtigten Schulstufen  

 

betragen für: 

Grundschulen                             60 Schülerinnen und Schüler 

Sekundarschulen                 240 Schülerinnen und Schüler 

Gymnasien                 600 Schülerinnen und Schüler 

davon je Jahrgang in der gym. Oberstufe    75 Schülerinnen und Schüler 

Förderschulen                   90 Schülerinnen und Schüler 

 

Die Anfangsklassen VO wurde in die neue SEPl-VO 2022 integriert.  
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Mindestschülerzahlen zur Anfangsklassenbildung 

 

betragen für: 

Grundschulen    15 Schülerinnen und Schüler 

Sekundarschulen   40 Schülerinnen und Schüler  

Gymnasien    75 Schülerinnen und Schüler  

Für die Förderschule sind in der SEPl-VO 2022 keine Anfangsklassen festgelegt. Die 

Einweisungen der Schülerinnen und Schüler erfolgen durch das Landesschulamt bzw. 

es erfolgt die Beschulung im gemeinsamen Unterricht. 

 

Die SEPl wird auf der Basis der 6. Reg. Bevölkerungsprognose erstellt. 

 

§ 2   SEPl-VO  2022        Raumordnerische Anforderungen an die Schulstandorte 

 

Die Schulstandorte sollen geplant werden bei: 

GS   -  Anpassung der GS-Standorte an die Bevölkerungsentwicklung, die  

    zentralen Orte sollen in der Regel Schulstandort bleiben oder werden, 

 

Sek I  -   an Grund-, Mittel- und Oberzentren, 

 

Sek II  - an Grundzentren mit Teilfunktion Mittelzentrum, Mittel- und 

               Oberzentren. 

 

§ 2 Abs. 4 SEPl-VO 2022 Festlegung der Schulstandorte 

 

Die Schulstandorte sind: 

- unter Berücksichtigung der benachbarten Träger der SEPl 

- unter Einhaltung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

- mit regionaler Ausgewogenheit des Schulangebotes und dass 

- die Schulwege sich nicht unzumutbar gestalten, zu planen. 

- Schuleinzugsbereiche der Förderschulen sind entspr. der förderpädagogischen 

  Förderbedarfe festzulegen.  
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Grundschulen 

 

Die Mindestgröße bei Grundschulen wird wie folgt festgelegt: 

Anfangsklasse   - 15 Schülerinnen und Schüler 

Mindestschülerzahl   - 60 Schülerinnen und Schüler 

 

Ausnahme von Mindestjahrgangsstärken nach § 20 SEPl-VO 2022  

§ 20 (2) SEPl-VO 2022 

Der Schulträger hat die Bildung der Anfangsklasse unter 15 Schülerinnen und Schüler 

unverzüglich beim Landesschulamt Sachsen-Anhalt anzuzeigen, wenn die 

vorgeschriebene Mindestschülerzahl dieser Schule, um wenigstens 102 % (für GS 

mindestens 62 Schülerinnen und Schüler) übersteigt. 

 

§ 20 (1) SEPl-VO 2022 
 

Bei Vorliegen besonderer Gründe, kann das Landesschulamt Sachsen-Anhalt auf 

Antrag dem Schulträger bei Unterschreitung der Mindestjahrgangsstärke zur Bildung 

einer Anfangsklasse bei Grundschulen, eine Ausnahmegenehmigung zur Bildung der 

Anfangsklasse für die jeweilige GS erteilen, wenn die Mindestschülerzahl den o.g. 

Wert unterschreitet.     

 

 

Die Regelung im dünnbesiedelten Raum mit 52 Schülerinnen und Schülern bei 

Grundschulen entfällt. Es besteht die flexiblere Regelung der Bildung von 

Grundschulverbünden.  

Eine neue Grundschule kann gebildet werden, wenn innerhalb von 4 Jahren jährlich 

150 von Hundert der vorgeschriebenen Mindestjahrgangsstärke von neu 

aufzunehmenden Schülerinnen und Schülern in den Anfangsklassen erreicht werden. 

 

Grundschulverbünde 

 

Für die Bildung von Grundschulverbünden sind folgende Schülerzahlen notwendig: 

Mindestschulgrößen: Anfangsklasse  Mindestschülerzahl 

1. Hauptstandort    20 Schülerinnen u. Schüler 80 Schülerinnen u. Schüler  
2. Nebenstandort    10 Schülerinnen u. Schüler 40 Schülerinnen u. Schüler 
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Sekundarschulen 

 

Die Mindestgröße bei Sekundarschulen wird wie folgt festgelegt: 

Anfangsklasse           -        40 Schülerinnen und Schüler 

Mindestschülerzahl    -      240 Schülerinnen und Schüler    

 

Ausnahme von Mindestjahrgangsstärken nach § 20 SEPl-VO 2022  

§ 20 (2) SEPl-VO 2022 

Der Schulträger hat die Bildung der Anfangsklasse unter 40 Schülerinnen und Schüler 

unverzüglich beim Landesschulamt Sachsen-Anhalt anzuzeigen, wenn die 

vorgeschriebene Mindestschülerzahl dieser Schule, um wenigstens 102 % (für Sek 

mindestens 245 Schülerinnen und Schüler) übersteigt. 

 

§ 20 (1) SEPl-VO 2022 
 

Bei Vorliegen besonderer Gründe, kann das Landesschulamt Sachsen-Anhalt auf 

Antrag dem Schulträger bei Unterschreitung der Mindestjahrgangsstärke zur Bildung 

einer Anfangsklasse bei Sekundarschulen, eine Ausnahmegenehmigung zur Bildung 

der Anfangsklasse für die jeweilige Sek erteilen, wenn die Mindestschülerzahl den o.g. 

Wert unterschreitet.     

 

Eine Ausnahme auf 180 Schülerinnen und Schülern lt. SEPl-VO 2022 ist unter 

bestimmten Voraussetzungen nach Antragstellung gegebenenfalls möglich. 

Bei einer Ausnahme auf 180 Schülerinnen und Schülern hat eine Stellungnahme der 

Kommunalaufsicht zur Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit zu erfolgen. 

 

Eine neue Sekundarschule kann gebildet werden, wenn an diesen innerhalb von 6 

Jahren jährlich 150 von Hundert der vorgeschriebenen Mindestjahrgangsstärke von 

neu aufzunehmenden Schülerinnen und Schülern in den Anfangsklassen erreicht 

werden und eine bereits bestehende Schule nicht zugunsten der neuen Schule 

geschlossen werden muss. 
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§ 10 (3) SEPl-VO 2022 Sekundarschulen und § 19 (2) SEP-l VO 2022 (Sek I) 

Mindestjahrgangsstärken in den Anfangsklassen 

 

Gemäß § 19 (2) und § 20 SEPl-VO 2022 können Ausnahmen zur 

Anfangsklassenbildung beantragt werden.   

 

Gemeinschaftsschulen 

 

Die Mindestgröße bei Gemeinschaftsschulen wird wie folgt differenziert: 

Die Gemeinschaftsschule mit Sek II benötigt eine Mindestschulgröße von 300 

Schülerinnen und Schüler. 

Die Gemeinschaftsschule ohne Sek II benötigt eine Mindestschulgröße von 240 

Schülerinnen und Schüler. 

 

Gymnasien 

 

Die Mindestgröße in der Sek I an Gymnasien wird mit 450 Schülerinnen und 

Schülern festgelegt.  

Die Zieljahrgangsstärke ist für die Sek II an Gymnasien lt. Oberstufenverordnung mit 

mind. 75 Schülerinnen und Schülern festgelegt. 

§ 13 SEPl-VO 2022 Gymnasien und § 19 (2) SEPl-VO 2022 Mindestjahrgangsstärken 

in den Anfangsklassen 

Eine Ausnahme zur Bildung der Sek II an Gymnasien je Jahrgangsstufe lt. SEPL-VO 

2022 ist unter bestimmten Voraussetzungen nach Antragstellung gegebenenfalls 

möglich. 

Ausnahme von Mindestjahrgangsstärken nach § 20 SEPl-VO 2022  

§ 20 (2) SEPl-VO 2022 

Der Schulträger hat die Bildung der Anfangsklasse unter 75 Schülerinnen und Schüler 

unverzüglich beim Landesschulamt Sachsen-Anhalt anzuzeigen, wenn die 

vorgeschriebene Mindestschülerzahl dieser Schule, um wenigstens 102 % (für Gym 

mindestens 612 Schülerinnen und Schüler) übersteigt. 

 

§ 20 (1) SEPl-VO 2022 
 

Bei Vorliegen besonderer Gründe, kann das Landesschulamt Sachsen-Anhalt auf 

Antrag dem Schulträger bei Unterschreitung der Mindestjahrgangsstärke zur Bildung 

einer Anfangsklasse bei Gymnasien, eine Ausnahmegenehmigung zur Bildung der 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 13 von 460 
 

Anfangsklasse für das jeweilige Gym erteilen, wenn die Mindestschülerzahl den o.g. 

Wert unterschreitet.     

 

Zur Sicherung der Daseinsvorsorge kann über Antragsverfahren die Bildung der         

Sek II in Gymnasien mit einer Mindestjahrgangsstärke von bis zu 50 Schülerinnen 

und Schülern ermöglicht werden.  

 

Förderschulen/Förderzentren 

 

Die bestehenden Regelgrößen von 90 Schülerinnen und Schülern bei 

Fºrderschulen (F¥S)/ Fºrderzentren (F¥Z) ĂLernbehindertñ bleiben bestehen. 

Bei den FÖS ĂGeistigbehindertñ bleibt die Mindestschülerzahl von 28 Schülerinnen 

und Schülern bestehen. 

Ausnahme 

Es werden Möglichkeiten geschaffen, die Standorte der FÖS, die unter die Regelgröße 

absinken, zu erhalten. Dazu können diese Schulen auf Antrag beim Landesschulamt 

(LSchA) als Nebenstelle einer Stammschule mit gleichem Förderschwerpunkt 

weiterbetrieben werden.  

 
 
Planungsabsichten und Ziele des Landkreises Mansfeld-Südharz 
 
Der LK MSH hat als Träger der Schulentwicklungsplanung das Ziel, die planerischen 

Grundlagen für ein regional ausgeglichenes und leistungsfähiges Schulangebot und 

den Planungsrahmen für einen langfristig zweckentsprechenden, geeigneten 

Schulbau zu schaffen.  

 

Ziel ist es, die Schulen mittel- und langfristig bestandsfähig zu führen und die Standorte 

langfristig bestandsfähig zu erhalten. Dabei ist es unumgänglich, stabil geplante 

Schülerzahlen zu Grunde zu legen und die vom Land vorgegebenen Planungsgrößen 

laut SEPl-VO 2022 einzuhalten.  

 

Daraus resultiert, dass im Planungszeitraum ein flächendeckendes Netz von 

Allgemeinbildenden Schulen in den zur Verfügung stehenden Schulformen 

Grundschule, Sekundarschule, (Gemeinschaftsschule, Gesamtschule), Gymnasium 

und Förderschule im Landkreis langfristig erhalten und aufgebaut wird. Das schließt 

bei Nichterreichen der gesetzl. Vorgaben an Schülerzahlen die Auflösung bzw. 

Schließung von Schulen nicht aus. 
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Bearbeitungsgrundlagen der SEPl 

 

Laut SEPl-VO 2022 ist die 6. Reg. Bevölkerungsprognose (Statistisches Landesamt 

LSA vom Dez. 2016) bei der SEPl anzuwenden. Es wird davon ausgegangen, dass 

sich Abweichungen zwischen der Bevölkerungsvorausberechnung gemäß der 

Prognose und der tatsächlichen Bevölkerungsberechnung abzeichnen werden.  

 

Von der Verwaltung des LK MSH wurde hierzu ein eigener Prognoseschlüssel für 

die Jugendhilfeplanung, Schulentwicklungsplanung und Raumbeobachtung erarbeitet. 

Dieser ist Grundlage für das Programm: d-ProCon.  

 

Als Grundlage für die SEPl dienen die Daten der Schuljahresstatistik, 

Geburtenstatistik der Einwohnermeldeämter und die verwaltungsinterne 

Prognoserechnung für procon, welche im d-ProCon Programm eingepflegt sind. 

 

Für die Berechnung und Planung der Grundschulen für die Schulentwicklungs-

planung dienen die Geburten (Stand 30.06.  des Vorjahres der Planung), die 

Einschulungen, die Schuljahresstatistik und die Prognosezahlen.  

 

Für die Berechnung und Planung der Sekundarschulen für die Schulentwicklungs-

planung dienen die Übergänge aus den Grundschulen, die Schuljahresstatistik und die 

Prognosezahlen. Der Übergang von den Grundschulen zu den Sekundarschulen im 

LK MSH wurde erfahrungsgemäß mit  58 % (an Schulen in öffentlicher 

Trägerschaft) gerechnet.     

 

Für die Berechnung und Planung der Gymnasien für die Schulentwicklungsplanung 

dienen die Übergänge aus den Grundschulen, die Schuljahresstatistik und die 

Prognosezahlen. Der Übergang von den Grundschulen zum Gymnasium im LK MSH 

wurde erfahrungsgemäß mit 35 % Übergangsquote gerechnet. 

 

Die Berechnung und Planung der Förderschulen ist schwierig. Die Einweisungen 

dieser Schülerinnen und Schüler erfolgen durch das Landesschulamt bzw. beruhen 

auf Elternwunsch zur Beschulung außerhalb des gemeinsamen Unterrichts, in einer 

Förderschule. Deshalb werden die vorhandenen Zahlen der Schuljahresstatistik 

mittelfristig und in der Prognose weitergeführt. Der Übergang von Grundschulen zu 

den Förderschulen im LK MSH wurde erfahrungsgemäß mit 7 % gerechnet.     

 

Die mittelfristige Schulentwicklungsplanung baut auf dem Basisschuljahr 2020/21 

auf. 
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Die vorliegende Schuljahresstatistik, Geburtenstatistik (Stand 30.06.  des Vorjahres 

der Planung), die Geburtenprognose des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Wahl von 

Bildungsgängen und Schulen üben starken Einfluss auf das vorzuhaltende Schulnetz 

des Landkreises Mansfeld-Südharz aus.   

 

Vor jeder beabsichtigten Schließung einer Schule wird geprüft, ob die Planung mit der 

tatsächlichen Entwicklung übereinstimmt. Die Überprüfung erfolgt durch die jährliche 

Fortschreibung der Schulentwicklungspläne gem. § 22 (4) SchulG LSA. 

Durch die nachfolgenden Faktoren wird die SEPl zusätzlich beeinflusst. 

Mit der Einführung der Inklusion / gemeinsamer Unterricht an den Schulformen 

Grundschule, Sekundarschule und Gymnasium wird auf eine mittlere Klassenfrequenz 

orientiert. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Behinderung, welche im 

gemeinsamen Unterricht lernen werden, ist nicht vorhersehbar. Durch Elternwille ist 

ein jährlicher Wechsel zwischen den Schulformen möglich. 

 

Durch Verweiler  in der Schuleingangsphase der Grundschulen 1.- 2. Klasse   in               

1 bis 3 Schuljahren ist die exakte Angabe der Schülerzahlen und Klassenanzahl im 

Planungszeitraum schwierig. 

 

Der jederzeit mögliche Wechsel der Schülerinnen und Schüler zwischen den 

einzelnen Schulformen (Gymnasien, Sekundarschulen und umgekehrt) ist 

unvorhersehbar und wirkt sich auf die Vorausplanung aus. Hier ist durch Elternwille 

ein jährlicher Wechsel zwischen den Schulformen möglich. Dieser ist als Basiswert auf 

Grund von Erfahrungswerten eingeflossen. 

Bis zum SJ 2020/21 wurde die Schulform Gemeinschaftsschule im LK MSH noch 

nicht eingeführt. 

Schülerinnen und Schüler, die diese Schulform anwählen möchten, verlassen den LK 

MSH und besuchen die Gemeinschaftsschulen in Harzgerode, Aschersleben u. a. 

 

Abstimmungsverfahren 

Gemäß § 22 SchulG LSA i. V. m.  § 6 SEPl-VO 2022 ist der Schulentwicklungsplan 

zwischen den Planungsträgern benachbarter Landkreise und kreisfreier Städte 

abzustimmen. Die Schulentwicklungspläne werden im Benehmen mit der 

Schulbehörde und den kreisangehörigen Gemeinden unter Mitwirkung ihrer 

Kreiseltern- und Schülervertreter aufgestellt. Soweit Grundschulen, Sekundarschulen 

oder Gemeinschaftsschulen betroffen sind, erfolgt die Aufstellung der 

Schulentwicklungspläne im Einvernehmen mit der zuständigen kreisangehörigen 

Einheits- oder Verbandsgemeinde, wenn diese Schulträger sind. 
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Gemäß § 22 (4) SchulG LSA i. V. m.  § 6 SEPl-VO 2022 bedürfen die 

Schulentwicklungspläne der Genehmigung der Schulbehörde und sind nach dem 

Beschluss des Kreistages dieser vorzulegen. 

                                                       

Gem. § 22 (5) SchulG LSA i. V. m.  § 6 SEPl-VO 2022 sind, wenn im Zuge der SEPl 

Schulstandorte aufgehoben werden sollen, vor der Beschlussfassung die 

entsprechenden Gemeinden, Schülerräte, Elternräte und die zuständige 

Personalvertretung der betroffenen Lehrerinnen und Lehrer anzuhören. 

Am 27.09.2021 fand ein Erörterungsgespräch mit Vertretern des Landesschulamtes 

Sachsen-Anhalt in Magdeburg mit dem LK MSH statt. Gegebene Hinweise sind in dem 

Schulentwicklungsplan geändert bzw. aufgenommen wurden. 
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2 Grundschulen  
 

Grundschulen 

 

Die Mindestgröße bei Grundschulen wird wie folgt festgelegt: 

Anfangsklasse   - 15 Schülerinnen und Schüler 

Mindestschülerzahl   - 60 Schülerinnen und Schüler 

 

Ausnahme von Mindestjahrgangsstärken nach § 20 SEPl-VO 2022  

§ 20 (2) SEPl-VO 2022 

Der Schulträger hat die Bildung der Anfangsklasse unter 40 Schülerinnen und Schüler 

unverzüglich beim Landesschulamt Sachsen-Anhalt anzuzeigen, wenn die 

vorgeschriebene Mindestschülerzahl dieser Schule, um wenigstens 102 % (für Sek 

mindestens 245 Schülerinnen und Schüler) übersteigt. 

 

§ 20 (1) SEPl-VO 2022 
 

Bei Vorliegen besonderer Gründe, kann das Landesschulamt Sachsen-Anhalt auf 

Antrag dem Schulträger bei Unterschreitung der Mindestjahrgangsstärke zur Bildung 

einer Anfangsklasse bei Sekundarschulen, eine Ausnahmegenehmigung zur Bildung 

der Anfangsklasse für die jeweilige Sek erteilen.     

 

Die Regelung im dünnbesiedelten Raum mit 52 Schülerinnen und Schülern bei 

Grundschulen entfällt. Es besteht die flexiblere Regelung der Bildung von 

Grundschulverbünden.  

 

Eine neue Grundschule kann gebildet werden, wenn innerhalb von 4 Jahren jährlich 

150 von Hundert der vorgeschriebenen Mindestjahrgangsstärke von neu 

aufzunehmenden Schülerinnen und Schülern in den Anfangsklassen erreicht werden. 

 

Grundschulverbünde 

 

Für die Bildung von Grundschulverbünden sind folgende Schülerzahlen notwendig: 

Mindestschulgrößen: Anfangsklasse          Mindestschülerzahl 

1. Hauptstandort 20 Schülerinnen u. Schüler     80 Schülerinnen u. Schüler  
2. Nebenstandort 10 Schülerinnen u. Schüler     40 Schülerinnen u. Schüler 
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Karte 1 SEPl LK MSH Grundschulen 
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Abb. 2 d-ProCon GS Schülerzahlen 
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 Einheitsgemeinde Stadt Allstedt 

 

Die Stadt Allstedt ist Schulträger von zwei Grundschulen: 

 

- Grundschule Allstedt 

- Grundschule Holdenstedt 

 

Die Stadt Allstedt ist damit Mehrfachstandort. 

Der Schulträger hat für seine Grundschulen Schulbezirke 

festgelegt.  

Die Stadt Allstedt unterhält eine Schulträgervereinbarung mit der 

Stadt Sangerhausen zur Beschulung der Grundschüler aus 

Pölsfeld. Die Grundsch¿ler werden an der GS ĂAm Rosariumñ 

Sangerhausen beschult. 

Weiterhin unterhält die Stadt Allstedt eine Schulträgerverein-

barung mit der Gemeinde Bornstedt. Die Grundschüler aus 

Bornstedt werden an der GS Holdenstedt beschult. 

Die Planungsabsichten der Stadt Allstedt lt. Schreiben vom 

12.01.2021 wurden bei der Schulentwicklungsplanung 

berücksichtigt. 

Das Benehmen mit der Stadt Allstedt wurde mit Schreiben von 

der Stadt Allstedt vom 18.10.2021 hergestellt. Die Aufstellung 

des Schulentwicklungsplanes erfolgte im Einvernehmen mit dem 

Schulträger. 
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Karte 2 GS Allstedt Grundschulbezirke 
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  Grundschule Allstedt 
 

Grundschule Allstedt  
Breite Straße 25 
06542 Allstedt 
 

Schul-Nr. 202 242 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Allstedt mittelfristig 

und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule Allstedt gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 131 und 186 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule Allstedt mittelfristig und langfristig bis zum SJ 2030/31 erreicht 

bzw. deutlich überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Allstedt ist in der Satzung zur Bildung von 

Schulbezirken der Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Allstedt vom 28.06.2016 

und der Satzung zur Änderung der Satzung zur Bildung von Schulbezirken der 

Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Allstedt vom 11.10.2016 festgelegt. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Allstedt umfasst die Orte/Ortsteile: 

 

Allstedt   

Allstedt OT Einsdorf   

Allstedt OT Einzingen   

Allstedt OT Katharinenrieth   

Allstedt OT Mittelhausen   

Allstedt OT Niederröblingen (Helme)   

Allstedt OT Nienstedt   

Allstedt OT Winkel   

Allstedt OT Wolferstedt   

 

Im Schuljahr 2019/20 wurden an der Grundschule Allstedt umfangreiche Bau- und 

Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. 

So wurde u.a. eine Brandmelde-, Einbruchmelde- und Alarmanlage über die 

Schulinfrastrukturrichtlinie eingebaut. 

Weiterhin konnten Bau- und Sanierungsarbeiten über das Förderprogramm STARK 

III realisiert werden, so z. Bsp. der zweite Rettungsweg, die Brandschutzertüchtigung 

(Brandschutztüren, rauchfreies Treppenhaus), der Einbau der Liftanlage im 
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Nebengebäude ï barrierefreier Zugang und die Sanierung der Mehrzweckhalle/ 

Sporthalle. 

Im Jahr 2021 wurde der Glasfaseranschluss gemªÇ Projekt ĂGlasfaser f¿r Schulenñ 

des Landes Sachsen-Anhalt (ITN_XT) gelegt. 

Im SJ 2021/22 erfolgt die Umsetzung DigitalPakt Schule an der Grundschule Allstedt. 

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 3  d-ProCon GS Allstedt Strukturdaten 1/1 
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Abb. 4  d-ProCon GS Allstedt Schul- und Raumbedarf 1/1 
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    Grundschule Holdenstedt 
 

Grundschule Holdenstedt  

OT Holdenstedt 

Am Kirchplatz 2 

06542 Allstedt 

 

Schul-Nr. 202 231 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Holdenstedt 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule Holdenstedt gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 72 und 91 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule Holdenstedt mittelfristig bis zum SJ 2025/26 erreicht. 

Im SJ 2026/27 fällt der Wert der Anfangsklasse unter 15 Schülerinnen und Schüler, 

dies ist fristgerecht beim Landesschulamt anzuzeigen.  

 

Langfristig wird die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen 

und Schülern an der Grundschule Holdenstedt bis zum SJ 2030/31 erreicht bzw. 

überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Holdenstedt ist in der Satzung zur Bildung von 

Schulbezirken der Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Allstedt vom 28.06.2016 

und der Satzung zur Änderung der Satzung zur Bildung von Schulbezirken der 

Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Allstedt vom 11.10.2016 festgelegt. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Holdenstedt umfasst die Orte/ Ortsteile: 

 

Allstedt OT Beyernaumburg   

Allstedt OT Emseloh   

Allstedt OT Holdenstedt   

Allstedt OT Liedersdorf   

Allstedt OT Othal   

Allstedt OT Sotterhausen  

  

aus der Verbandsgemeinde ĂMansfelder Grund-Helbrañ: 

Bornstedt   

Bornstedt OT Neuglück   

 

Im Schuljahr 2020/21 wurden an der Grundschule Holdenstedt nachfolgende Bau- 

und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. 
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So wurde in den Jahren 2020/2021 die Deckendämmung eingebaut und die 

Fassaden des Haupt- und Schulnebengebäudes über die Schulinfrastrukturrichtlinie 

saniert. 

Im Jahr 2021 wurde der Glasfaseranschluss gemªÇ Projekt ĂGlasfaser f¿r Schulenñ 

des Landes Sachsen-Anhalt (ITN_XT) an der Grundschule Holdenstedt gelegt. 

Im SJ 2021/22 erfolgt die Umsetzung DigitalPakt Schule an der Grundschule 

Holdenstedt. 

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 5 d-ProCon GS Holdenstedt Strukturdaten 1/1 
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Abb. 6 d-ProCon GS Holdenstedt Schul- und Raumbedarf 1/1 
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Abb. 7 Allstedt Planungsabsichten GS 1/1 
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  Satzung Schulbezirke 
 

 

Satzung 1 GS Allstedt Grundschulbezirke 1/4 
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Satzung 2 GS Allstedt Grundschulbezirke  2/4 
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Satzung 3 GS Allstedt Grundschulbezirke 3/4 
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Satzung 4 GS Allstedt Grundschulbezirke 4/4 
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 Stadt Arnstein 

 

Die Stadt Arnstein ist Schulträger von zwei Grundschulen:  

 

- Grundschule ĂGeschwister Schollñ Sandersleben  

- Grundschule ĂEinetal-Vorharzñ Welbsleben 

 

Die Stadt Arnstein ist damit Mehrfachstandort. 

Der Schulträger hat für seine Grundschulen Schulbezirke 

festgelegt. 

Die Planungsabsichten der Stadt Arnstein lt. Schreiben vom 

26.01.2021 wurden bei der Schulentwicklungsplanung 

berücksichtigt. 

Der Schulträger favorisiert ab dem Schuljahr 2026/27 die Bildung 

eines Grundschulverbundes der Grundschule ĂGeschwister 

Schollñ Sandersleben mit der Grundschule ĂEinetal-Vorharzñ 

Welbsleben. Vor der Bildung des Grundschulverbundes ist durch 

den Schulträger bis zum 30.09.2025 der Schulentwicklungsplan 

fortzuschreiben. Zunächst ist die Schülerzahlentwicklung für den 

möglichen Hauptstandort zu beobachten und vor einer 

Entscheidung für einen Grundschulverbund zu prüfen und 

abzuwägen. 

Das Benehmen mit der Stadt Arnstein wurde mit Schreiben von 

der Stadt Arnstein vom 17.09.2021 hergestellt. Die Aufstellung 

des Schulentwicklungsplanes erfolgte im Einvernehmen mit dem 

Schulträger. 
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Karte 3 GS Arnstein Grundschulbezirke 
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  Grundschule ĂGeschwister Schollñ Sandersleben 
 

Grundschule ĂGeschwister Schollñ Sandersleben 

OT Sandersleben 

Schulstr. 24-25 

06456 Arnstein 

 

Schul-Nr. 200 172 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule ĂGeschwister 

Schollñ Sandersleben mittelfristig bis zum Schuljahr 2025/26 erreicht bzw. 

überschritten.  

 

Im SJ 2026/27 wird die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und 

Schülern und die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und 

Schülern an der Grundschule ĂGeschwister Schollñ Sandersleben nicht erreicht.  

 

Somit ist die Grundschule ĂGeschwister Schollñ Sandersleben ab dem Schuljahr 

2026/27 bestandsgefährdet. 

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 58 und 91 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule ĂGeschwister Schollñ Sandersleben in den Schuljahren 2023/24 

und 2025/26 nicht erreicht, diese ist fristgerecht beim Landesschulamt anzuzeigen. 

Vor der Bildung des Grundschulverbundes ist durch den Schulträger bis zum 

30.09.2025 der Schulentwicklungsplan fortzuschreiben. Zunächst ist die 

Schülerzahlentwicklung für den möglichen Hauptstandort und Nebenstandort zu 

beobachten und vor einer Entscheidung für einen Grundschulverbund zu prüfen und 

abzuwägen. 

 

Ab dem Schuljahr 2026/27 und langfristig fällt der Wert der Anfangsklasse unter 15 

Schülerinnen und Schüler. 

Der Schulträger favorisiert ab dem Schuljahr 2026/27 die Bildung eines 

Grundschulverbundes der Grundschule ĂGeschwister Schollñ Sandersleben mit der 

Grundschule ĂEinetal-Vorharzñ Welbsleben.  

 

Der Schulbezirk der Grundschule ĂGeschwister Schollñ Sandersleben ist in der 

Satzung der Stadt Arnstein zur Festlegung der Schulbezirke an Grundschulen in 

Trägerschaft der Stadt Arnstein (Schulbezirkssatzung) vom 08.07.2016 verankert. 
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Der Schulbezirk der ĂGeschwister Schollñ Sandersleben umfasst die Orte/ Ortsteile lt. 

Satzung: 

    

Arnstein OT Arnstedt   

Arnstein OT Roda   

Arnstein OT Sandersleben   

Arnstein OT Wiederstedt   

 

 

Das Schulgebäude der Grundschule ĂGeschwister Schollñ Sandersleben, vorrangig 

das Dach, die Fenster und die Fassade befinden sich in einem guten baulichen 

Zustand. 

 

Dringender Investitionsbedarf besteht für die Elektroinstallation und die 

Beleuchtungsanlagen im Schulgebäude. 

Ein genehmigtes Brandschutzkonzept für das Schulgebäude ist vorhanden, allerdings 

sind wesentliche Brandschutzmaßnahmen noch nicht realisiert, hier besteht ein 

dringender Investitionsbedarf. 

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 

 

 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 40 von 460 
 

 
 

Abb. 8 d-ProCon GS Sandersleben Strukturdaten 1/1 
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Abb. 9 d-ProCon GS Sandersleben Schul- und Raumbedarf 1/1 
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  Grundschule ĂEinetal-Vorharzñ Welbsleben 
 

Grundschule ĂEinetal-Vorharzñ Welbsleben  

OT Welbsleben 

Westdorfer Straße 5 b 

06456 Arnstein 

 

Schul-Nr. 200 122 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule ĂEinetal-Vorharzñ 

Welbsleben mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule ĂEinetal-Vorharzñ 

Welbsleben gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 75 und 94 Schülerinnen und Schülern.  

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule ĂEinetal-Vorharzñ Welbsleben mittelfristig bis auf das SJ 2023/24 

erreicht bzw. überschritten. Für das SJ 2023/24 ist dies fristgerecht beim 

Landesschulamt anzuzeigen.  

Vor der Bildung des Grundschulverbundes ist durch den Schulträger bis zum 

30.09.2025 der Schulentwicklungsplan fortzuschreiben. Zunächst ist die 

Schülerzahlentwicklung für den möglichen Hauptstandort zu beobachten und vor einer 

Entscheidung für einen Grundschulverbund zu prüfen und abzuwägen. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule ĂEinetal-Vorharzñ Welbsleben ist in der Satzung der 

Stadt Arnstein zur Festlegung der Schulbezirke an Grundschulen in Trägerschaft der 

Stadt Arnstein (Schulbezirkssatzung) vom 08.07.2016 verankert. 

Der Schulbezirk der Grundschule ĂEinetal-Vorharzñ Welbsleben umfasst die Orte/ 

Ortsteile lt. Satzung: 

    

Arnstein OT Alterode   

Arnstein OT Bräunrode   

Arnstein OT Friedrichrode   

Arnstein OT Greifenhagen   

Arnstein OT Harkerode   

Arnstein OT Pfersdorf   

Arnstein OT Quenstedt   

Arnstein OT Stangerode   

Arnstein OT Sylda   

Arnstein OT Ulzigerode   

Arnstein OT Welbsleben   

Arnstein OT Willerode   
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Das Schulgebäude der Grundschule ĂEinetal-Vorharzñ Welbsleben, vorrangig das 

Dach, die Fenster und die Fassade befinden sich in einem guten baulichen Zustand. 

 

Dringender Investitionsbedarf besteht für die Elektroinstallation im Schulgebäude der 

Grundschule ĂEinetal-Vorharzñ Welbsleben. Weiterhin ist die Erneuerung der Heiz-, 

Wasserï und Abwasserleitungen im Schulgebäude dringend erforderlich.  

 

Ein genehmigtes Brandschutzkonzept für das Schulgebäude wurde nahezu 

vollständig realisiert.  

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 10 d-ProCon GS Welbsleben Strukturdaten 1/1 
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Abb. 11 d-ProCon GS Welbsleben Schul- und Raumbedarf 1/1 
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Abb. 12 Arnstein Planungsabsichten 1/2 
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Abb. 13 Arnstein Planungsabsichten 2/2 
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  Satzung Schulbezirke 
 

 

Satzung 5 GS Arnstein Grundschulbezirke 1/1 
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Satzung 6 GS Arnstein Grundschulbezirke Zustimmung 1/1 
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 Stadt Gerbstedt 

 

Die Stadt Gerbstedt ist Schulträger von zwei Grundschulen:  

 

- Grundschule Gerbstedt  

- Natur-Grundschule Heiligenthal 

 

Die Stadt Gerbstedt ist damit Mehrfachstandort. 

Der Schulträger hat für seine Grundschulen Schulbezirke 

festgelegt. 

Die Planungsabsichten der Stadt Gerbstedt lt. Schreiben vom 

12.03.2021 und vom 28.04.2021 wurden bei der 

Schulentwicklungsplanung berücksichtigt. 

Der Schulträger hat in seiner Sitzung am 09.03.2021 den Erhalt 

von 2 Grundschulstandorten in Gerbstedt und Heiligenthal in der 

Einheitsgemeinde der Stadt Gerbstedt bis die gesetzl. 

vorgeschriebene Mindestgröße lt. Schulgesetz des Landes 

Sachsen- Anhalt nicht mehr erreicht wird oder/ und keine 

Ausnahmegenehmigung für die Anfangsklasse vom 

Landesschulamt erteilt wird, beschlossen. 

Bei Nichterreichen der geforderten Mindestschülerzahl ab dem 

SJ 2025/26 ist durch den Schulträger die Schulentwicklungs-

planung bis zum 30.09.2024 fortzuschreiben und gegebenenfalls 

der Standort der Natur-Grundschule Heiligenthal durch 

Beschluss aufzuheben. 

Bei Nichterreichen der geforderten Mindestschülerzahl ist durch 

den Schulträger der Standort der Grundschule Heiligenthal durch 

Beschluss aufzuheben. 

Das Benehmen mit der Stadt Gerbstedt wurde mit Schreiben der 

Stadt Gerbstedt vom 21.10.2021 hergestellt. Die Aufstellung des 
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Schulentwicklungsplanes erfolgte im Einvernehmen mit dem 

Schulträger. 
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Karte 4 GS Gerbstedt Grundschulbezirke 
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  Grundschule Gerbstedt 
 

Grundschule Gerbstedt  

Hinter der Schule 7 

06347 Gerbstedt 

 

Schul-Nr. 200 327 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule Gerbstedt 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule Gerbstedt gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 114 und 124 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule Gerbstedt mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. deutlich 

überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Gerbstedt ist in der Satzung zur Feststellung der 

Schulbezirke für die Grundschulen in Trägerschaft der Einheitsgemeinde Stadt 

Gerbstedt vom 07.04.2021 verankert. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule Gerbstedt umfasst die Orte/ Ortsteile lt. Satzung: 

 

Gerbstedt   

Gerbstedt OT Welfesholz   

Gerbstedt OT Augsdorf   

Gerbstedt OT Hübitz   

Gerbstedt OT Siersleben   

Gerbstedt OT Thondorf   

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 14 d-ProCon GS Gerbstedt Strukturdaten 1/1 
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Abb. 15 d-ProCon GS Gerbstedt Schul- und Raumbedarf 1/1 
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   Natur-Grundschule Heiligenthal 
 

Natur-Grundschule Heiligenthal  

OT Heiligenthal 

Schulweg 3 

06347 Gerbstedt 

 

Schul-Nr. 210 312 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden an der Natur-Grundschule Heiligenthal 

mittelfristig bis zum SJ 2024/25 erreicht.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 56 und 61 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Natur-Grundschule Heiligenthal mittelfristig im SJ 2022/23 und 2024/25 nicht 

erreicht. Für diese Schuljahre hat der Schulträger einen begründeten Antrag zum 

Einrichten der Anfangsklasse fristgerecht beim Landesschulamt zu stellen. Eine 

Genehmigung ist unter bestimmten Voraussetzungen gegebenenfalls möglich. 

Ab dem SJ 2025/26 ist die Anfangsklassenbildung und die Mindestschülerzahl an der  

Natur-Grundschule Heiligenthal nicht gesichert. 

 

Bei Nichterreichen der geforderten Mindestschülerzahl ab dem SJ 2025/26 ist durch 

den Schulträger die Schulentwicklungsplanung bis zum 30.09.2024 fortzuschreiben 

und gegebenenfalls der Standort der Natur-Grundschule Heiligenthal durch Beschluss 

aufzuheben. 

 

Der Schulbezirk der Natur-Grundschule Heiligenthal ist in der Satzung zur Feststellung 

der Schulbezirke für die Grundschulen in Trägerschaft der Einheitsgemeinde Stadt 

Gerbstedt vom 07.04.2021 verankert. 

Der Schulbezirk der Grundschule Heiligenthal umfasst die Orte/ Ortsteile lt. Satzung: 

 

Gerbstedt OT Adendorf   

Gerbstedt OT Bösenburg   

Gerbstedt OT Elben   

Gerbstedt OT Freist   

Gerbstedt OT Friedeburg (Saale)   

Gerbstedt OT Friedeburgerhütte   

Gerbstedt OT Heiligenthal   

Gerbstedt OT Helmsdorf   

Gerbstedt OT Ihlewitz   

Gerbstedt OT Lochwitz   

Gerbstedt OT Oeste   

Gerbstedt OT Pfeiffhausen   

Gerbstedt OT Reidewitz   
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Gerbstedt OT Rottelsdorf   

Gerbstedt OT Straußhof   

Gerbstedt OT Thaldorf   

Gerbstedt OT Zabenstedt   

Gerbstedt OT Zabitz   

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 16 d-ProCon GS Heiligenthal Strukturdaten 1/1 
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Abb. 17 d-ProCon GS Heiligenthal Schul- und Raumbedarf 1/1 
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Abb. 18 Gerbstedt Planungsabsichten 1/1 
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   Satzung Schulbezirke 
 

 

 

 

Satzung 7 GS Gerbstedt Grundschulbezirke 1/3 
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Satzung 8 GS Gerbstedt Grundschulbezirke 2/3 
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Satzung 9 GS Gerbstedt Grundschulbezirke 3/3 
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Satzung 10 GS Gerbstedt Grundschulbezirke Zustimmung 1/1 
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 Verbandsgemeinde ĂGoldene Aueñ 

 

Die Verbandsgemeinde ĂGoldene Aueñ ist Schultrªger von zwei 

Grundschulen:  

 

- Burg-Grundschule Kelbra 

- Grundschule ĂGoldene Aueñ Wallhausen 

 

Die Verbandsgemeinde ĂGoldene Aueñ ist damit Mehrfach-

standort. 

Der Schulträger hat für seine Grundschulen Schulbezirke 

festgelegt. 

Die Verbandsgemeinde ĂGoldene Aueñ unterhält eine Schul-

trägervereinbarung mit der Stadt Sangerhausen zur Beschulung 

der Grundschüler aus Edersleben. Die Grundschüler werden an 

der GS in Oberröblingen beschult.  

Die Planungsabsichten der Verbandsgemeinde ĂGoldene Aueñ   

lt. Schreiben vom 15.01.2021 wurden bei der 

Schulentwicklungsplanung berücksichtigt. 

Das Benehmen mit der Verbandsgemeinde ĂGoldene Aueñ   

wurde mit Schreiben von der Verbandsgemeinde ĂGoldene Aueñ   

vom 06.10.2021 hergestellt. Die Aufstellung des 

Schulentwicklungsplanes erfolgte im Einvernehmen mit dem 

Schulträger. 
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Karte 5 GS ĂGoldene Aueñ Grundschulbezirke 
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   Burg-Grundschule Kelbra 
 

Burg-Grundschule Kelbra  

Bornstraße 10 a 

06537 Kelbra 

 

Schul-Nr. 202 308 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Burg-Grundschule Kelbra 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Burg-Grundschule Kelbra gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 136 und 199 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Burg-Grundschule Kelbra mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. deutlich 

überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Burg-Grundschule Kelbra ist in der Satzung über die Bildung von 

Schulbezirken f¿r die Grundschulen der Verbandgemeinde ĂGoldene Aueñ vom 

25.05.2016 festgelegt. 

 

Der Schulbezirk der Burg-Grundschule Kelbra umfasst die Orte/ Ortsteile lt. Satzung: 

 

Berga   

Berga OT Bösenrode   

Berga OT Rosperwenda   

Kelbra (Kyffhäuser)   

Kelbra (Kyffhäuser) OT Sittendorf   

Kelbra (Kyffhäuser) OT Thürungen   

Kelbra (Kyffhäuser) OT Tilleda  

 

 

Der Eigentümer des Gebäudes der Burg-Grundschule Kelbra ist die Stadt Kelbra 

(Kyffhªuser). Die Verbandsgemeinde ĂGoldene Aueñ als Schultrªger ist 

Nutzungsberechtigter. 

Das im Jahr 1993 errichtete Gebäude in Containerbauweise muss dringend und 

umfassend saniert werden. Das ehemalige Gutsgebäude ist ebenfalls mittelfristig zu 

sanieren. 

Hierfür wurde bereits eine Analyse der notwendigen Investitionen vorgenommen. Es 

muss kurzfristig ein Investitions- und Sanierungsplan erstellt werden. 
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Auf dem Außengelände der Burg-Grundschule-Kelbra befindet sich eine 

Freizeitanlage. Die Burg-Grundschule Kelbra verfügt über eine Aula und einen 

Speiseraum. Für den Sportunterricht steht eine Zweifelderhalle zur Verfügung.  

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 19 d-ProCon GS Kelbra Strukturdaten 1/1 
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Abb. 20 d-ProCon GS Kelbra Schul- und Raumbedarf 
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   Grundschule ĂGoldene Aueñ Wallhausen 
 

Grundschule ĂGoldene Aueñ Wallhausen  

Großleinunger Weg 7 

06528 Wallhausen 

 

Schul-Nr. 202 152 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule ĂGoldene Aueñ 

Wallhausen mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule ĂGoldene Aueñ 

Wallhausen gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 112 und 124 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule ĂGoldene Aueñ Wallhausen mittelfristig bis zum SJ 2026/27 

erreicht bzw. deutlich überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule ĂGoldene Aueñ Wallhausen ist in der Satzung über 

die Bildung von Schulbezirken für die Grundschulen der Verbandsgemeinde ĂGoldene 

Aueñ vom 25.05.2016 festgelegt. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule ĂGoldene Aueñ Wallhausen umfasst die Orte/ 

Ortsteile lt. Satzung: 

 

Brücken-Hackpfüffel OT Brücken (Helme)   

Brücken-Hackpfüffel OT Hackpfüffel   

Wallhausen   

Wallhausen OT Hohlstedt   

Wallhausen OT Martinsrieth   

Wallhausen OT Riethnordhausen 

 

 

Der Eigentümer des Gebäudes der Grundschule ĂGoldene Aueñ Wallhausen ist die 

Gemeinde Wallhausen. Die Verbandsgemeinde ĂGoldene Aueñ als Schultrªger ist 

Nutzungsberechtigter. Das Schulgebäude wurde 2009 grundhaft saniert und in den 

Jahren 2019 und 2020 erfolgte die Erweiterung durch einen Gebäudeanbau (Hort). 

Durch die Verbandsgemeinde ĂGoldene Aueñ ist mittel- bis langfristig eine 

Renovierung des Schulgebäudes zu planen. 

Auf dem großzügigen Außengelände der Grundschule ĂGoldene Aueñ Wallhausen 

befindet sich eine Sporthalle (Zweifelderhalle) sowie eine Kleinsportanlage und ein 

Verkehrsgarten. Die Grundschule ĂGoldene Aueñ Wallhausen verfügt über eine Aula 
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und einen Speiseraum. Das Schulgebäude ist mittels Fahrstuhls behindertengerecht 

ausgestattet. 

  

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mittelfristige SEPl LK MSH 2022/23 bis 2026/27   Seite 73 von 460 
 

 

Abb. 21 d-ProCon GS Wallhausen Strukturdaten 1/1 
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Abb. 22 d-ProCon GS Wallhausen Schul- und Raumbedarf 1/1 
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Abb. 23 "Goldene Aue" Planungsabsichten 1/1 
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   Satzung Schulbezirke 

 

Satzung 11 GS ĂGoldene Aueñ Grundschulbezirke 1/3 
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Satzung 12 GS ĂGoldene Aueñ Grundschulbezirke 2/3 
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Satzung 13 GS ĂGoldene Aueñ Grundschulbezirke  3/3 
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  Stadt Hettstedt 
 

 

Die Stadt Hettstedt ist Schulträger von zwei Grundschulen: 

 

- Grundschule ĂAm Marktñ Hettstedt 

- Grundschule ĂNovalisñ Hettstedt  

 

Die Stadt Hettstedt ist damit Mehrfachstandort. 

Der Schulträger hat für seine Grundschulen Schulbezirke 

festgelegt. 

Die Planungsabsichten der Stadt Hettstedt lt. Schreiben vom 

15.02.2021 wurden bei der Schulentwicklungsplanung 

berücksichtigt. 

Das Benehmen mit der Stadt Hettstedt wurde mit Schreiben von 

der Stadt Hettstedt vom 21.09.2021 hergestellt. Die Aufstellung 

des Schulentwicklungsplanes erfolgte im Einvernehmen mit dem 

Schulträger. 
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Karte 6 GS Hettstedt Grundschulbezirke 
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   Grundschule ĂAm Marktñ Hettstedt 
 

Grundschule ĂAm Marktñ Hettstedt 

Kirchplatz 8 

06333 Hettstedt 

 

Schul-Nr. 200 262 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule ĂAm Marktñ 

Hettstedt mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule ĂAm Marktñ Hettstedt  

gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 155 und 182 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule ĂAm Marktñ Hettstedt mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. 

deutlich überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule ĂAm Marktñ Hettstedt ist in der Satzung zur 

Festlegung der Schulbezirke für die Grundschulen der Stadt Hettstedt vom 28.11.2016 

und der 1. Änderung zur Festlegung der Schulbezirke der Stadt Hettstedt vom 

04.04.2017 verankert. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule ĂAm Marktñ Hettstedt umfasst die Straßen der Stadt 

Hettstedt lt. Satzung und die Orte/ Ortsteile: 

 

Hettstedt OT Meisberg 

Hettstedt OT Ritterode 

  

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 24 d-ProCon GS "Am Markt" Hettstedt Strukturdaten 1/4 
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Abb. 25 d-ProCon GS "Am Markt" Hettstedt Strukturdaten 2/4 
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Abb. 26 d-ProCon GS "Am Markt" Hettstedt Strukturdaten 3/4 
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Abb. 27 d-ProCon GS "Am Markt" Hettstedt Strukturdaten 4/4 
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Abb. 28 d-ProCon GS "Am Markt" Hettstedt Schul- und Raumbedarf 1/1 
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   Grundschule ĂNovalisñ Hettstedt 
 

Grundschule ĂNovalisñ Hettstedt 

Fichtestr. 84 

06333 Hettstedt 

 

Schul-Nr. 200 200 

 

Die erforderliche Mindestschulgröße von 60 Schülerinnen und Schülern und der 

geforderte Zügigkeitsrichtwert von 1,0 werden in der Grundschule ĂNovalisñ Hettstedt 

mittelfristig und langfristig überschritten.  

Somit ist der mittel- und langfristige Bestand der Grundschule ĂNovalisñ Hettstedt 

gesichert.  

 

Die Gesamtschülerzahl liegt mittelfristig in den Schuljahren 2022/23 bis 2026/27 

zwischen 146 und 201 Schülerinnen und Schülern.  

 

Die gesetzlich geforderte Anfangsklasse von mind. 15 Schülerinnen und Schülern wird 

an der Grundschule ĂNovalisñ Hettstedt mittelfristig bis zum SJ 2026/27 erreicht bzw. 

deutlich überschritten. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule ĂNovalisñ Hettstedt ist in der Satzung zur Festlegung 

der Schulbezirke für die Grundschulen der Stadt Hettstedt vom 28.11.2016 und der 1. 

Änderung zur Festlegung der Schulbezirke der Stadt Hettstedt vom 04.04.2017 

verankert. 

 

Der Schulbezirk der Grundschule ĂNovalisñ Hettstedt umfasst die Straßen der Stadt 

Hettstedt lt. Satzung und die Orte/ Ortsteile: 

 

Hettstedt OT Walbeck 

 

Die Schülerbeförderung zur Grundschule und zurück ist über den ÖPNV organisiert. 
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Abb. 29 d-ProCon GS "Novalis" Hettstedt Strukturdaten 1/2 
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Abb. 30 d-ProCon GS "Novalis" Hettstedt Strukturdaten 2/2 
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Abb. 31 d-ProCon GS "Novalis" Hettstedt Schul- und Raumbedarf 1/1 
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Abb. 32 Hettstedt Planungsabsichten 1/1 
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   Satzung Schulbezirke 
 

 

Satzung 14 GS Hettstedt Grundschulbezirke 1/12 
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Satzung 15 GS Hettstedt Grundschulbezirke 2/12 
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Satzung 16 GS Hettstedt Grundschulbezirke 3/12 
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Satzung 17 GS Hettstedt Grundschulbezirke 4/12 
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Satzung 18 GS Hettstedt Grundschulbezirke 5/12 
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Satzung 19 GS Hettstedt Grundschulbezirke 6/12 
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Satzung 20 GS Hettstedt Grundschulbezirke 7/12 
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Satzung 21 GS Hettstedt Grundschulbezirke 8/12 
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Satzung 22 GS Hettstedt Grundschulbezirke 9/12 
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Satzung 23 GS Hettstedt Grundschulbezirke 10/12 
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Satzung 24 GS Hettstedt Grundschulbezirke 11/12 
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Satzung 25 GS Hettstedt Grundschulbezirke 12/12 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































